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Index

10/07 Verfassungsgerichtshof

43/01 Wehrrecht allgemein

44 Zivildienst

Norm

VerfGG 1953 §85 Abs2;

WehrG 1990 §35 Abs1;

ZDG 1986 §2 Abs1;

ZDG 1986 §5 Abs1;

Rechtssatz

Durch die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde gegen den Bescheid der ZDOK gem § 85 Abs 2

VfGG ist es der belBeh nicht verwehrt, einen Einberufungsbefehl zum Grundwehrdienst zu erlassen. Denn bei der

Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung geht es darum, einen Eingri> in die vor der Erlassung des angefochtenen

Bescheides bestandene Rechtsposition des Antragstellers für die Dauer des Beschwerdeverfahrens aufzuschieben. Die

Versagung einer begehrten Änderung des bestehenden rechtlichen Zustandes ist einem Vollzug im Sinne der

Umsetzung des Bescheides in die Wirklichkeit nicht zugänglich.
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